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10 wichtige Hinweise für berufsbegleitend Studierende
1. Auf die aktuellen Informationen zu Ihrem Studium können Sie im Internet zugreifen über die Homepage der Hochschule: (Interne Meldungen)
https://www.hs-merseburg.de/studium/studiengaenge/betriebswirtschaft-berufsbegleitend/intern/

Dort finden Sie unter „Aktuelles“ z.B. Ihren Stundenplan, die Lehrmaterialübersicht sowie weitere Informationen.  (Der Stundenplan hängt auch im Gebäudeteil G des Hauptgebäudes aus, links vom Dekanat in der dritten Etage.) 
2. Da jederzeit auch kurzfristige Änderungen (z.B. Termin- oder Raumänderungen) eintreten können, schauen Sie bitte regelmäßig auf diese Internet-Seiten und in Ihren Hochschul-E-Mail-Eingang. 
3. Ihre Studien- und Prüfungsordnung sowie die Modulbeschreibungen finden Sie neben Studieninhalten, Erfahrungsberichten und Ansprechpartnern an dieser Stelle: 
https://www.hs-merseburg.de/studium/studiengaenge/betriebswirtschaft-berufsbegleitend/
4. Zu Beginn jedes Semesters wird eine Liste zum Lehrmaterial veröffentlicht („Lehrmaterial-Übersichten für das Wintersemester 2021/22“). Das Lern- und Arbeitsmaterial wird von den Dozenten/-innen in dem E-Learning-System ILIAS oder im  HOME-Portal hinterlegt. (Unter Umständen werden Sie aber auch auf die Homepage des Dozenten verwiesen.) 
Der Zugang zu ILIAS:  
https://ilias.hs-merseburg.de/login.php?target=&client_id=il_hsm&auth_stat=

Der Zugang zum HOME-Portal:

https://homeportal.hs-merseburg.de

Die notwendigen persönlichen Nutzer-Daten erhalten Sie am Anfang des Studiums im HOME-Portal (https://homeportal.hs-merseburg.de  Nutzerdaten abrufen) – Bewerbernummer, Matrikelnummer, als Passwort: Ihr Geburtsdatum).  Die Nutzerdaten bitte gut sichern!
5. Für die angebotenen Präsenzveranstaltungen besteht grundsätzlich keine Teilnahmepflicht. Jedoch sind Ausnahmen möglich, wenn (Teil-)Leistungen (z.B. Präsentationen/Vorträge) in der Veranstaltung erbracht werden sollen. 
6. Die Anmeldungen zu den Präsenzveranstaltungen erfolgen online im HOME-Portal (unter „Meine Veranstaltungen“, sortiert nach Semestern). Die Veranstaltungen des ersten Semesters beginnen immer mit 33551. .   (Herr Michael Richter betreut das HOME-Portal technisch, Tel. 462929)
7. Die EDV-gestützten Prüfungsan- und Prüfungsabmeldungen erfolgen über HIS. Der Zugang findet in dieser Form statt: 

       https://hisqis.hs-merseburg.de/qisserver/rds?state=user&type=0
(Hier finden Sie auch Ihre Notenübersicht, Studienbescheinigungen, Termine und Fristen etc.)  
Sie benötigen wieder Ihre persönlichen Nutzer-Daten.  
Sollten bei der An- oder Abmeldung Schwierigkeiten auftreten, kontaktieren Sie bitte Herrn Manuel Schindler (manuel.schindler@hs-merseburg.de). Erstellen Sie zu Beweiszwecken immer ein Screenshot.
	In HIS sind An- und Abmeldungen bis 10. Januar (30. Juni) 23.59 Uhr möglich. Danach sind An- und Abmeldungen per E-Mail an Frau Schreiber (heike.schreiber@hs-merseburg.de) zu senden. An- und Abmeldungen innerhalb dieser Frist sind zu begründen – durch Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung/Attest oder ein Schreiben des Arbeitgebers (als Anhang eingescannt). 

Erfolgt keine Klausurteilnahme trotz Anmeldung wird die Prüfungsleistung als "nicht bestanden (5,0)" gewertet. Ausnahme: Frau Schreiber wird nach nicht erfolgter Teilnahme innerhalb der Folgewoche eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für den Prüfungstag (Ausstellung am Prüfungstag oder davor) eingereicht oder ein Schreiben des beschäftigenden Unternehmens, welches die Unabkömmlichkeit des Prüflings zum Prüfungstermin dokumentiert. 
Brechen Sie eine Klausur aus gesundheitlichen Gründen ab, lassen Sie sich dies von einer Aufsichtsperson auf der Klausur und im Prüfungsprotokoll bestätigen. Gehen Sie zu einem Arzt/einer Ärztin und reichen Sie eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für den Prüfungstag bei Frau Schreiber ein (Ausstellung am Prüfungstag).   


8. Ihre Noten werden von den Dozenten/-innen in HIS eingegeben und vom Prüfungsamt (Frau Schreiber) verwaltet. Drucken Sie sich von Zeit zu Zeit Ihre Leistungsübersicht mit Ihren Ergebnissen aus. Bei Unstimmigkeiten melden Sie sich bitte innerhalb von max. zwei Monaten bei Frau Schreiber.
(Der Zugang zu HIS erfolgt wie unter 7. beschrieben.)
9. Formulare und Anträge (z.B. zum Freiversuch, zur Beurlaubung oder Veränderungsmeldungen) finden Sie im Internet über die Homepage der Hochschule (https://www.hs-merseburg.de/studium/im-studium/studienorganisation-studierenden-service-point/).     Ansprechpartner: Frau Katharina Berthold (im Servicepoint, Tel. 462320) 
10. Zu jedem neuen Semester müssen Sie sich rechtzeitig zurückmelden. Dazu wird zeitgerecht im Internet informiert. Die nächste Rückmeldung erfolgt vom 17.1.2022 bis 28.1.2022.

Ansprechpartner zum berufsbegleitenden Studiengang 

Betriebswirtschaftslehre
Studienfachberatung (für bereits immatrikulierte Bachelor-Studierende / Beratung zur Anwendung der Prüfungs- und Studienordnung / Anerkennung mitgebrachter Studienleistungen):

Prof.  Dr. Diana Beck                               (ab 1. Oktober 2021)  
Büro: Hauptgebäude/Teil G, Etage 4, Zimmer 33 

E-Mail: diana.beck@hs-merseburg.de 

Koordination des berufsbegleitenden Studiengangs (Stunden-, Prüfungs- und Lehrmittelplanung): 

Dipl.-Kffr. (FH) Susan Brunn 

Büro: Hauptgebäude/Teil G, Etage 3, Zimmer 9 

Sprechzeit: Freitag von 12.30 - 16.45 Uhr sowie nach Vereinbarung 
Bürozeit: Dienstag bis Freitag 11.15-16.45 Uhr
Telefon: 03461-462449, E-Mail: susan.brunn@hs-merseburg.de 

Studentensekretariat (Bewerbung, Einschreibung, Rückmeldungen, Änderung persönlicher Daten, Exmatrikulation …):

Cornelia Golik (Tel. 462318, E-Mail: cornelia.golik@hs-merseburg.de) 

Benjamin Paul (Tel. 462325, E-Mail: benjamin.paul@hs-merseburg.de) 

Büros: Hauptgebäude/Teil G, Etage 1, Zimmer 15 und 16
Nutzen Sie bitte auch den Servicepoint (Katharina Berthold, Hauptgebäude/Teil G, Etage 2, Zimmer 28; Tel. 462320).    Am Freitag Öffnungszeit bis 13 Uhr.
Prüfungsamt (Prüfungsangelegenheiten):

Heike Schreiber (Tel. 462319, E-Mail: heike.schreiber@hs-merseburg.de) 

Büro: Hauptgebäude/Teil G, Etage 1, Zimmer 9 / Am Freitag Öffnungszeit bis 13 Uhr. 
Online-Prüfungsverwaltung/Systembetreuung HIS POS:
Silke Schroeder (Tel.: 462366, E-Mail: silke.schroeder@hs-merseburg.de)

Manuel Schindler (Tel.: 462322, E-Mail: manuel.schindler@hs-merseburg.de)

Büros: Hauptgebäude/Teil G, Etage 1, Zimmer 18 und im Teil F Zimmer 8
Bildungsfreistellung

Alle Beschäftigten, die Ihre Arbeitsstätte in Sachsen-Anhalt haben, haben Anspruch auf fünf Tage bezahlten Sonderurlaub pro Jahr für Bildungszwecke, die thematisch der berufsspezifischen Weiterbildung dienen.

Das Arbeitsverhältnis muss seit mindestens sechs Monaten bestehen. 

Der Arbeitgeber hat ein Mitspracherecht bei der Gewährung von Sonderurlaub, denn er kann den Sonderurlaub versagen, wenn dringende betriebliche Gründe dem entgegenstehen. 

Das Bildungsfreistellungsgesetz gilt nicht für Personen, die in einem Beamtenverhältnis stehen, die sich in einem Richteramt befinden, sowie für Soldaten und Zivildienstleistende. Für diese Beschäftigten gelten besondere Regelungen.

Der Veranstalter muss für die angebotene Fortbildung eine Genehmigung zur Gewährung der Bildungsfreistellung des Landesverwaltungsamtes haben.

Den Bescheid über die Anerkennung der Bildungsveranstaltung sowie weitere Informationen (auch Formulare) finden Sie hier: 

· https://www.hs-merseburg.de/fileadmin/Hochschule_Merseburg/Studium/Studiengaenge/Betriebswirtschaft_berufsbegleitend/Anerkennung_als_Bildungsveranstaltung.2020.pdf
· https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/kommunales-ordnung-verbraucherschutz-migration/bildung-bafoeg-integration-aussiedler-2-sed-unrechtsbereinigungsgesetz/bildung-bafoeg/bildungsfreistellung/bildungsfreistellung/  

 (kurz: lvwa Bildungsfreistellung)
Hinweis: Für Bayern und Sachsen existieren gegenwärtig keine derartigen Regelungen. Diese können aber in Tarifverträgen oder Arbeitsverträgen durchaus vorhanden sein. Ansonsten bringt ein Gespräch mit dem Arbeitgeber hoffentlich den gewünschten Erfolg. 
Nutzen Sie gern die Angebote an der Hochschule Merseburg hinsichtlich:
· Verpflegung (Mensa oder Kaffeebar)

· Hochschulsport

· Kino und Theater

· HOME AKADEMIE

· Campus-Fest und Campus-Weihnacht

· Partys in Studentenclubs 

· … 
CampusKids
Neben der Kita CampusKids gibt es auch die Kurzzeitbetreuung campusKids+.
[image: image2.png]



Das Studentenwerk Halle, die Hochschule Merseburg und der Studierendenrat bieten eine Kurzzeitbetreuung durch Studierende der Hochschule an. Studierende und Mitarbeitende der Hochschule können während ihrer Lehrveranstaltungen ihre Kinder stundenweise montags bis freitags zwischen 13:30 – 20:30 Uhr sowie bei Bedarf zu anderen Zeiten und an Wochenenden betreuen lassen.

Nähere Informationen hierzu erhalten Sie auf den Seiten des Studentenwerks. 

Kontaktperson: Herr Daniel Kühne (Tel. 0345/6847318)

Auszug aus:   Aktuelle Rahmenprüfungsordnung ab 29.1.21

Amtliche Bekanntmachungen Nr. 02/21 / 11. Änderung zur Rahmenstudien- und Prüfungsordnung 
§ 12 (12)   Studierende, die wegen familiärer Verpflichtungen beurlaubt worden sind, können im Urlaubssemester freiwillig Studien- und Prüfungsleistungen erbringen. Studierende, die aus anderen Gründen beurlaubt worden sind, können auf Antrag an den Prüfungsausschuss bis zu zwei Prüfungen erbringen. Die Wiederholung von nicht bestandenen Prüfungen ist für beurlaubte Studierende, unabhängig vom Beurlaubungsgrund, auf schriftlichen Antrag an den Prüfungsausschuss während des Beurlaubungszeitraumes möglich. Der Antrag ist im Prüfungsamt zu stellen. Die Regelungen des § 13 bleiben davon unberührt.

PO 2020
Anlage 1 – studiengangsspezifische Bestimmungen (ab Seite 3)
zu § 14 RahmenO: 

10.  Wiederholung von Einzelleistungen

(1) Prüfungsleistungen können zweimal wiederholt werden. Eine bestandene Prüfung kann - mit Ausnahme der Freiversuchsregelung - nicht wiederholt werden.

(2) Bachelorarbeit, Bachelorkolloquium und Seminararbeit sowie die Prüfung zum Seminar zum Studienschwerpunkt sind nur einmal wiederholbar.

zu § 15 RahmenO: 

11.  Freiversuch

(1) Insgesamt sind drei Freiversuche in diesem Studiengang möglich. Für die Bachelor- und Seminararbeit, das Bachelorkolloquium und das Seminar zum Studienschwerpunkt gilt Ziff. 10 (2) dieser Bestimmungen als spezielle Vorschrift. Ein Freiversuch ist hier nicht möglich. 
(2) Freiversuche können nur in Anspruch genommen werden, wenn die betreffende Prüfung zum regulären Zeitpunkt laut Studienplan oder vorzeitig erfolgte. Wurde die Prüfung aufgrund der erbrachten Leistung nicht bestanden, erfolgt beim Freiversuch keine Anrechnung auf die Wiederholungsmöglichkeit. Wurde die Prüfung bestanden, kann durch den Freiversuch eine Wiederholung zur Notenverbesserung erfolgen. In beiden Fällen muss die nächste reguläre Möglichkeit zur erneuten Prüfung wahrgenommen werden. Der Freiversuch wird jedoch als Prüfung angerechnet, wenn die Prüfung aufgrund eines ordnungswidrigen Verhaltens, insbesondere eines Täuschungsversuches, für nicht bestanden erklärt wurde.

